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1. „Anzeigenauftrag” im Sinne der nachfolgenden Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen ist der Vertrag über die Veröffentlichung einer 
oder mehrerer Anzeigen eines Werbetreibenden oder sonstigen 
Inserenten in HAND+WERK zum Zweck der Verbreitung. Es obliegt 
dem Auftraggeber, den Inhalt der in Auftrag gegebenen Anzeige im 
Hinblick auf seine wettbewerbsrechtliche, marken- oder urheber-
rechtliche Zulässigkeit zu prüfen. Sofern der Auftragnehmer von 
Dritten wegen Verletzung solcher Vorschriften in Anspruch genom-
men wird, stellt der Auftraggeber den Auftragnehmer von einer Haf-
tung frei.

2. Wird ein Auftrag aus Umständen nicht erfüllt, die der Auftragneh-
mer nicht zu vertreten hat, so hat der Auftraggeber, unbeschadet 
etwaiger weiterer Rechtspflichten, den Unterschied zwischen dem 
gewährten und dem der tatsächlichen Abnahme entsprechenden 
Nachlass dem Auftragnehmer zu erstatten. Die Erstattung entfällt, 
wenn die Nichterfüllung auf höherer Gewalt im Risikobereich des 
Auftragnehmers beruht.

3. Aufträge für Anzeigen, die erklärtermaßen ausschließlich in be-
stimmten Nummern oder an bestimmten Plätzen der HAND+WERK 
veröffentlicht werden sollen, müssen so rechtzeitig beim Auftrag-
nehmer eingehen, dass dem Auftraggeber noch vor Anzeigen-
schluss mitgeteilt werden kann, wenn der Auftrag auf diese Weise 
nicht auszuführen ist. Für die Aufnahme von solchen Aufträgen wird 
keine Gewähr geleistet, es sei denn, dass der Auftraggeber die Gül-
tigkeit des Auftrages ausdrücklich davon abhängig gemacht hat.

4. Anzeigen, die aufgrund ihrer redaktionellen Gestaltung nicht als 
Anzeigen erkennbar sind, werden als solche vom Auftragnehmer 
mit dem Wort „Anzeige” oder „Advertorial“ deutlich kenntlich ge-
macht.

5. Der Auftragnehmer behält sich vor, Anzeigenaufträge – auch ein-
zelne Abrufe im Rahmen eines Abschlusses – wegen des Inhalts, 
der Herkunft oder der technischen Form nach einheitlichen, sach-
lich gerechtfertigten Grundsätzen des Auftragnehmers abzulehnen, 
wenn deren Inhalt gegen Gesetz oder behördliche Bestimmungen 
verstößt oder deren Veröffentlichung für den Auftragnehmer unzu-
mutbar ist. Dies gilt auch für Aufträge, die bei Vertretern aufgegeben 
werden. Die Ablehnung eines Auftrages wird dem Auftraggeber un-
verzüglich mitgeteilt.

6. Für die rechtzeitige Lieferung des Anzeigentextes und einwandfreier 
Druckunterlagen ist der Auftraggeber verantwortlich. Für erkennbar 
ungeeignete oder beschädigte Dateiformate fordert der Auftragneh-
mer unverzüglich Ersatz an. Der Auftragnehmer gewährleistet die 
für den belegten Titel übliche Druckqualität im Rahmen der durch 
die Druckunterlagen gegebenen Möglichkeiten.

7. Der Auftraggeber hat bei ganz oder teilweise unleserlichem, un-
richtigem oder bei unvollständigem Abdruck Anspruch auf Zah-
lungsminderung oder eine einwandfreie Ersatzanzeige, aber nur in 
dem Ausmaß, in dem der Zweck der Anzeige beeinträchtigt wurde. 
Lässt der Auftragnehmer eine ihm hierfür gestellte Frist verstrei-
chen oder ist die Ersatzanzeige erneut nicht einwandfrei, so hat der 
Auftraggeber ein Recht auf Zahlungsminderung oder Rückgängig-
machung des Auftrages. Schadensersatzansprüche aus positiver 
Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss und un-
erlaubter Handlung sind – auch bei telefonischer Auftragserteilung 
– ausgeschlossen; Schadenersatzansprüche aus Unmöglichkeit der 
Leistung und Verzug sind beschränkt auf Ersatz des vorhersehba-
ren Schadens und auf das für die betreffende Anzeige zu zahlende 
Entgelt. Dies gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit des Auf-
tragnehmers, seines gesetzlichen Vertreters und seines Erfüllungs-
gehilfen. Eine Haftung des Auftragnehmers für Schäden wegen des 
Fehlens zugesicherter Eigenschaften bleibt unberührt. Im kaufmän-
nischen Geschäftsverkehr haftet der Auftragnehmer darüber hin-
aus auch nicht für grobe Fahrlässigkeit von Erfüllungsgehilfen. In 
den übrigen Fällen ist gegenüber Kaufleuten die Haftung für grobe 
Fahrlässigkeit dem Umfang nach auf den voraussehbaren Schaden 
bis zur Höhe des betreffenden Anzeigenentgelts beschränkt. Rekla-
mationen müssen – außer bei nicht offensichtlichen Mängeln – in-
nerhalb von zwei Wochen nach Eingang von Rechnung und Beleg 
geltend gemacht werden.

8. Probeabzüge werden nur auf ausdrücklichen Wunsch geliefert. Der 
Auftraggeber trägt die Verantwortung für die Richtigkeit der zurück-
gesandten Probeabzüge. Der Auftragnehmer berücksichtigt alle 
Fehlerkorrekturen, die ihm innerhalb der bei der Übersendung des 
Probeabzuges gesetzten Frist mitgeteilt werden, andernfalls gilt der 
Abzug als genehmigt.

9. Sind keine besonderen Größenvorschriften gegeben, so wird die 
nach Art der Anzeige übliche, tatsächliche Abdruckhöhe der Berech-
nung zugrunde gelegt.

10. Falls der Auftraggeber nicht Vorauszahlung leistet, wird die Rech-
nung sofort, möglichst aber 14 Tage nach Veröffentlichung der An-
zeige übersandt. Die Rechnung ist bei Erhalt sofort, rein netto fällig, 
sofern nicht im einzelnen Fall eine andere Zahlungsfrist oder Vor-
auszahlung vereinbart ist. Etwaige Nachlässe für vorzeitige Zahlung 
werden nach der Preisliste gewährt.

11. Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen sowie die 
Einziehungskosten berechnet. Der Auftragnehmer kann bei Zah-
lungsverzug die weitere Ausführung des laufenden Auftrags bis 
zur Bezahlung zurückstellen und für die restlichen Anzeigen 
Vorauszahlung verlangen. Bei Vorliegen begründeter Zweifel an 
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der Zahlungsfähigkeit des Auftraggebers ist der Auftragnehmer 
berechtigt, auch während der Laufzeit eines Anzeigenabschlus-
ses das Erscheinen weiterer Anzeigen ohne Rücksicht auf ein 
ursprünglich vereinbartes Zahlungsziel von der Vorauszahlung 
des Betrags und von dem Ausgleich offenstehender Rechnungs-
beträge abhängig zu machen.

12. Der Auftragnehmer liefert mit der Rechnung auf Wunsch einen An-
zeigenbeleg. Je nach Art und Umfang des Anzeigenauftrages wer-
den Anzeigenausschnitte, Belegseiten oder vollständige Belegnum-
mern geliefert. Kann ein Beleg nicht mehr beschafft werden, so tritt 
an seine Stelle eine rechtsverbindliche Bescheinigung des Auftrag-
nehmers über die Veröffentlichung und Verbreitung der Anzeige.

13. Kosten für die Anfertigung bestellter Layouts, Scans sowie für vom 
Auftraggeber gewünschte oder zu vertretende erhebliche Änderun-
gen ursprünglich vereinbarter Ausführungen hat der Auftraggeber 
zu tragen.

14. Aus einer Auflagenminderung kann bei einem Abschluss über meh-
rere Anzeigen ein Anspruch auf Preisminderung hergeleitet werden, 
wenn im Gesamtdurchschnitt des mit der ersten Anzeige beginnen-
den Insertionsjahres die in der Preisliste oder auf andere Weise ge-
nannte durchschnittliche Auflage des vergangenen Kalenderjahres 
unterschritten wird. Eine Auflagenverminderung ist nur dann ein zur 
Preisminderung berechtigter Mangel, wenn sie bei einer Auflage bis 
zu 3.500 Exemplaren 20 v. H. beträgt. Darüber hinaus sind bei Ab-
schlüssen Preisminderungsansprüche ausgeschlossen, wenn der 
Auftragnehmer dem Auftraggeber von dem Absinken der Auflage 
so rechtzeitig Kenntnis gegeben hat, dass dieser vor Erscheinen der 
Anzeige vom Vertrag zurücktreten konnte.

15. Druckunterlagen werden nur auf besondere Anforderung an den 
Auftraggeber zurückgesandt. Die Pflicht zur Aufbewahrung endet 
drei Monate nach Ablauf des Auftrages.

16. Erfüllungsort ist der Sitz des Herausgebers. Gerichtsstand ist der 
Sitz des Auftragnehmers. Soweit Ansprüche des Auftragnehmers 
nicht im Mahnverfahren geltend gemacht werden, bestimmt sich 
der Gerichtsstand bei Nicht-Kaufleuten nach deren Wohnsitz. Ist 
der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers zum 
Zeitpunkt der Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber 
nach Vertragsabschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Auf-
enthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist als Ge-
richtsstand der Sitz des Auftragnehmers vereinbart.

Zusätzliche Geschäftsbedingungen
17. Bei Änderung der Preisliste treten die neuen Bedingungen auch 

bei laufenden Aufträgen sofort in Kraft, sofern nicht ausdrücklich 
schriftlich eine andere Vereinbarung getroffen worden ist.

18. Der Auftragnehmer behält sich vor, für Anzeigen in Sonderbeilagen, 
Kollektiven und Sonderseiten besondere Anzeigenpreise festzuset-
zen. Außerdem kann er Sonderkonditionen jederzeit frei vereinbaren.

19. Für Fehler jeder Art aus telefonischen Übermittlungen übernimmt 
der Auftragnehmer keine Haftung. Dies gilt ebenfalls für die Vorlage 
von undeutlich geschriebenen Texten. Abbestellungen sind schriftlich 
zu übermitteln; Satzkosten können in Rechnung gestellt werden.

20. Sind etwaige Mängel bei den Druckunterlagen nicht sofort erkenn-
bar, sondern werden diese erst beim Druckvorgang deutlich, so hat 

der Werbetreibende bei ungenügendem Abdruck keine Ansprüche. 
Bei fehlerhaften Wiederholungsanzeigen wird kein Nachlass oder 
Ersatz gewährt, wenn der Besteller nicht vor der nächsten Einschal-
tung auf den Fehler hinweist. Das gilt sinngemäß auch für mitgeteil-
te Abbestellungen. Fehlende oder fehlerhaft gedruckte Kontrollan-
gaben ergeben keinen Anspruch auf Nachlass oder Ersatz, ebenso 
ein Abweichen von der Satzvorlage, der Schriftart oder -größe.

21. Bei Anzeigen haftet der Auftraggeber für Weiterungen und Schä-
digungen, die sich für den Auftragnehmer, insbesondere aufgrund 
presserechtlicher und gesetzlicher Bestimmungen und Vorschrif-
ten, durch deren Veröffentlichung oder Mitnahme ergeben können. 
Durch Erteilung eines Anzeigenauftrags verpflichtet sich der Inse-
rent, Kosten der Veröffentlichung einer Gegendarstellung, die sich 
auf tatsächliche Behauptungen der veröffentlichten Anzeige bezieht, 
zu tragen, und zwar nach Maßgabe des jeweils gültigen Anzeigenta-
rifs. Der Auftraggeber trägt allein die Verantwortung für den Inhalt 
und die rechtliche Zulässigkeit der für die Insertion zur Verfügung 
gestellten Text- und Bildunterlagen. Dem Auftraggeber obliegt es, 
den Auftragnehmer von Ansprüchen Dritter freizustellen, die diesen 
aus der Ausführung des Auftrags, auch wenn er sistiert sein sollte, 
gegen den Auftragnehmer erwachsen. Der Auftragnehmer ist nicht 
verpflichtet, Aufträge und Anzeigen daraufhin zu prüfen, ob durch 
sie Rechte Dritter beeinträchtigt werden. Erscheinen sistierte An-
zeigen, so stehen auch dem Auftraggeber daraus keine Ansprüche 
gegen den Auftragnehmer zu.

22. Die Werbungsmittler und Werbeagenturen sind verpflichtet, sich in 
ihren Angeboten, Verträgen und Abrechnungen mit den Werbetrei-
benden an die Preisliste des Auftragnehmers zu halten. Die vom 
Herausgeber gewährte Mittlervergütung darf an die Auftraggeber 
weder ganz noch teilweise weitergegeben werden. Volle Provision 
nur bei kompletter Auftragsabwicklung (reprofähige Vorlagen etc.). 
Anzeigen, die zu ermäßigten Preisen disponiert werden, werden 
nicht provisioniert.

23. Hat der Auftragnehmer das Nichterscheinen oder das nicht ord-
nungsgemäße oder verspätete Erscheinen der Anzeige zu vertreten, 
ohne dass ihm oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe 
Fahrlässigkeit zur Last fällt, so ist ein Schadenersatz wegen ent-
gangenen Gewinns ausgeschlossen. Im Übrigen beschränkt sich 
ein eventueller Ersatzanspruch auf den Betrag des Anzeigenpreises 
einschließlich Umsatzsteuer.

24. Im Falle höherer Gewalt erlischt jede Verpflichtung auf Erfüllung von 
Aufträgen und Leistung von Schadenersatz. Dies gilt auch sinnge-
mäß bei Arbeitskampf-Maßnahmen.

25. Die Vertragsdaten werden in einer Datenverarbeitungsanlage ge-
speichert, aufgrund der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen auch 
über den Zeitpunkt der Vertragserfüllung hinaus.

26. Mit Erteilung des Anzeigenauftrages erkennt der Auftraggeber die 
Preisliste und die Allgemeinen Geschäftsbedingungen an. Weichen 
Auftrag oder die ihm vom Auftraggeber zugrunde gelegten Bedin-
gungen von den Allgemeinen oder Zusätzlichen Geschäftsbedin-
gungen des Auftragnehmers ab, so gelten die Bedingungen des 
Vertrags, wenn nicht der Auftraggeber binnen sechs Tagen seit Auf-
tragsbestätigung durch den Auftragnehmer schriftlich widerspricht.
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